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Arbeitssicherheit

Text und Bilder: Suva,
Abteilung Arbeitssicherheit, Luzern

Schwere Beinverletzung
durch Freischneidegerät

Ein erfahrenerMitarbeiter erlitt schwere Schnittwunden und einen doppelten
Beinbruch als er Sträucher unsachgemässmit einem Freischneidegerät
zurückschnitt.

Aus Unfällen lernen

So verhindern Sie ähnliche Unfälle:
Arbeitgeber:
� Beschaffungsverfahren von Maschinen
und Ersatzteilen in der Betriebsorgani-
sation regeln, inklusive der Einführung
neuer Maschinen.

Betriebsleiter:
� Konformitätserklärung und Betriebsan-
leitung vom Verkäufer verlangen und
diese auf ihre Richtigkeit und Vollstän-
digkeit prüfen.

� Werkzeuge gemäss den Empfehlungen
des Herstellers einsetzen. Jedes Werk-
zeug eignet sich für einen bestimmten
Einsatzzweck. Nur bei korrekter Anwen-
dung sind Sicherheit und optimale Leis-
tung garantiert.

� Mitarbeitende nach den Vorgaben der
Betriebsanleitung instruieren und In-
struktionen dokumentieren.

Arbeitnehmende:
� Mit der Arbeit erst nach ausreichender
Instruktion beginnen.

� Weisungen der Vorgesetzten befolgen.
� Anweisungen in der Betriebsanleitung
der Maschine befolgen.

Rechtliche Grundlagen:
� Arbeitsmittel,Art.24 VUV
(www.admin.ch)

� Information und Anleitung der Arbeit-
nehmer, Art.6 VUV (www.admin.ch)

� PflichtendesArbeitnehmers,Art.11VUV
(www.admin.ch)

P. und M., zwei erfahrene Betriebsangehöri-
ge, hatten den Auftrag amUfer einesMoor-
weihers Sträucher zurückzuschneiden. Sie
verwendeten dazu Freischneidegeräte mit
Grasmessern. P. arbeitete seitlich versetzt
hinter M. mit zirka 30 Meter Sicherheitsab-
stand.
Als P. am linken Bein plötzlich einen

Schlag verspürte, schenkte er dem zuerst
keine Beachtung.Erst als er das Bein be-las-
ten wollte und hinfiel, bemerkte er die
schwere Verletzung an seinemUnterschen-
kel. Der Maschinenlärm war so gross, dass
sich P. bei seinem Arbeitskollegen nicht be-
merkbar machen konnte. Mit dem Handy
gelanges ihmschliesslich,seinenVorgesetz-
ten zu benachrichtigen.
DieUnfallabklärungergab,dassdieMitar-

beiter mit dem Grasmesser nicht Gras oder
dünne Sträucher, sondern Stockausschläge
geschnitten haben. Um die Leistung des
Freischneidegeräts zu erhöhen, hatten sie
grössereGrasmessereingesetzt.InderFolge
brach die Antriebswelle,was auf die starken
Schläge und die schnellere Ermüdung des
Materials zurückzuführen ist (grössere Um-
fanggeschwindigkeit und höheres Gewicht
derMesser).DieMesser waren vomHerstel-
ler des Freischneidegeräts nicht zugelassen,
zudem fehlte dieTypenbezeichnung und in
der Gebrauchsanleitung der Hinweis, für
welcheGeräte dieMesser zulässig sind.

Gras an Hindernissen Schwaches Unkraut Starkes Unkraut Schilf und Büsche Büsche und dünne Bäume

Weitere Informationen

(if ) Im Berufsalltag kommt es oft zu Situatio-
nen, die nur mit viel Glück zu keinemUnfall
führen.Mit aufmerksamemVerhalten, regel-
mässigen Instruktionen unter denMitarbei-
tenden, klarenVorschriften und konzentrier-
tem Arbeiten kann vorgebeugt werden.
Regelmässige Schulung führt zu sicherem
Verhalten während der Arbeit und in der
Freizeit. Im Rahmen der Branchenlösung
«Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz»
organisiert JardinSuisseWeiterbildungskur-
se zu verschiedenen Arbeitssicherheitsthe-
men. Branchenlösungsmitglieder erhalten
zweimal jährlich einen Infobrief mit jeweils
sechs Kursausschreibungen.Sie sind auch
einsehbar auf www.jardinsuisse.ch
(� Dienstleistungen� Arbeitssicherheit�

Branchenlösung).
Betriebe,die noch nicht Mitglied der Bran-
chenlösung sind,können einenMitarbeiter
zum Sicherheitsbeauftragten ausbilden
lassen.Das Anmeldeformular dazu steht
auch auf oben genannterWebsite.

� Informationen zur Branchenlösung er-
teilt Inge Forster, Leiterin Koordinations-
stelle Umweltschutz/Arbeitssicherheit,
Tel.034 413 80 26 (dienstags).

� Informationsschrift «Sicherheit beginnt
beim Einkauf»,mit eingelegter Check-
liste, Suva-Bestell-Nr.66084.d
(www.suva.ch, Link insWaswo)

� Checkliste «Arbeitenmit dem Frei-
schneider», Suva-Bestell-Nr.67059.d
(www.suva.ch, Link insWaswo)


